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Stellungnahme de r Deutschen Fe uerwe hr-Gewerkschaft zum Gesetzent

wurf der landesregierung 

"Gesetz zur Neurege lung des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Ka

t a stro p he nsch utzes" 

Drucksache 16/ 8293 

Es wird al5 positiv gewertet. dus zum Begriff Katastrophe zurückgekehrt wird. d~ eSlur einlacheren ,pr~("li· 

ehen Differe nzierung beiträgt. 

We iterhin i,t die . Gleichranglgke it· de s Katastrophenschuues zum Brand,chutz und zur Hilfeleistune ej~ 

eindeut ige und richtige Entscheidung hin sichtig der Wertigkeit. 

Zu U und §4 AufHaben der Gemeinden und d ... K.el~ 

Oie Verpflich tung zu Erstellung von Brandsc hu tlbedarf5plan .. n und deren Ül:>era rb eitung alle 5 Jahre wird 

sehr begrüßt. 

01 .. Aufgal:>en nur grob zu quali!i!ieren (I eistungsfä hlgf reichen nicht aus. Hi er muss eine nähre Qualifi, ierung 

und Überwachung eingefOhlt werden. analog zu § 16 (1) ..•• Oi" Se,irts.regierung hat In Zeitabställden von 

längstens 5 Jahren den l eistungsnand der Wef kfeuerwehren Zu überprüfen. 

Kommunale Feuerwehren müsscm auch regelmäßig aul ih." lei5tung~fähigkeit hin überpfiift werden! 

Anhand des Brand,ehutzl:>edarfsp lans muSS c in e Soll/Ist-Kontrol le mit da,ugeh6risen Konsequenzen crfolsen. 
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Stellungnahme der Deutschen Feuerwehr-Gewerkschaft lum Gesetzent

wurf der landesregierung 

"Gesetz zur Neuregelung des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Ka

ta strophe nsch utzes" 

Drucksache 16/8293 

Es wird als positiv gewe'tet. dass zum Begriff Katastrophe zurückge kehrt wIrd, da C5 tur elnfa,hf',en sprachli· 

Chen Differe nzier ung beiträgt . 

Weiterhin i.t d ie .Glelchranglgkeit· des Kal3strophenschUlleS zum Br3nd,chutz und zur Hilfe leistung eine 

eindeulille und richlige Entscheidung hin sichtill der Werl illkeit. 

Zu U und §4 Aufgaben der Gemeinden und der Krels-e 

Oie Verpnichwng zu Ers te llung von Brandschu lzbedarfsplänen und deren ÜtIe'a'bel iung alle 5 Jahre wird 

sehr beglüßt. 

Oie Aufg3t1en nur Grob zu qualifizie ren (Ieistungsfahlgl reichen nicht aus. Hi er muss eine nähre Qualifilierung 

und Überwachung e;ngefühlt werden. analog Zu § 16 (1) ..•• Oie Selirksregierung hal In Zeltab<;tanden von 

linllslens S Jahren den leiSlungsnand der Wefkfeuerwehren tU überprüfen. 

Kommunale F@uerwehrenmüssenauchregelmiißigilur lh,elebtungsfahigkeil hin überplüft werden! 

Anhand des Brandschutltledarfsplans muSS e ine So ll/Ist-Kontrol le mit dalugeh(iriSen Konsequenzen erfolgen. 
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Zu §l1leltung der Freiwil ligen Feuerwehr, hier Abs<Itz 2 

D 
Oi!~! .<he Feuerwehf-Ge_,ben.h 

Oipl •• lng. DIr!< Y"oert<!lhaus ........ "_~NI<IV 

Es wird aUsd,lkk li ch begrOBt, dass der Lei ter der haupt amtl k;hen Feuerwehr 3lJ(.h eine Leitungsfunktion In der 

Feuerwehr haben mussl 

Hier se i auth auf d ie Unterstellungsfunkt ion Im Einsatz (bHtellte r Ein, alzlelter) hingewil'SCn. 

Es ist wo hl nur bei der Feuerweh, vorgesehen, d. " eh rc ...... mtllche Kr~fte h~uptamt lkhen Krähen 

weisungsbt: fugl sind. 

Zu §12 KreiSbrandml!isler{lnnen) und Bezl' ksbrandmeis le '!lnnen! 

Auch hier wird ausdrückliCh begrüßt, dass der Kreisbrandmeister im Hauptamt eingcseut werd en kann, Aus 

unS<' rer 5I(:ht sollte dies au sst hließlich im H9uptamt möglich Sein. Die, 50IIte SiCh bereits aus (!e r Aufgaben. uf

zählung in der BegriinduRt: zum Ge5etrentwurf ergeben, 

Die Anh örung Im Rahmen eines Be,te llungsverlahren der Lelterin/ de, Le iters einer Berufsfeuerwehr wird 

~u,dr ücklie h begrüßt . 

Allerdings Ist der letzte Satz Im Absatz 4 zu meichl'n." AusnahmsW11ise genügt es, wenn skhergestellt ist, dass 

die betreffende Person d ie Qualifikat ion in angemessener f rist erwerben wird.~ 6eamtenrechtl,,1le Probleme 

Sind hier nicht au szuschließen. 

Zu §28 AImlU 1 

Es wird begrüßt, dass die M itarbe iter der Le itstellc eine feu crw chrtechnischc Fiihrung ,au, bi ldung und eine 

ergänzende Ausbildung zum Leltstcllendlsponentcn verfilgen müssen. 

Hier ist eine enhJlfechende Einhaltung zu kontrOllieren. 

Vorstand der Of"euG-NRW 
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